
BR muss innerhalb einer Woche ab Zugang aller erforderlichen Unterlagen entscheiden, 
ob er die Zustimmung zur Maßnahme verweigern kann und will oder nicht

Beteiligung des BR bei personellen 
Einzelmaßnahmen nach § 99 BetrVG

• mindestens eine Woche vor Umsetzung der Maßnahme

• Information über geplante Maßnahme und die Person der Beteiligten

• Auskunft über die Auswirkungen der geplanten Maßnahme

• Vorlage aller notwendigen Unterlagen

Liegt ein Zustimmungsverweigerungsgrund 
nach § 99 Abs. 2 BetrVG vor?

BR kann die Zustimmung durch 
Beschluss verweigern

Zustimmung gilt als erteilt

BR kann die Zustimmung 
nicht verweigern

nein
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BR: Liegen alle erforderlichen Unterlagen vor?

Arbeitgeber muss BR über geplante Maßnahme informieren

BR muss dem Arbeitgeber inner-
halb einer Woche ab Zugang aller 

Unterlagen eine schriftlich begrün-
dete Erklärung der Zustimmungs-

verweigerung mit Bezugnahme auf 
mindestens einen der in § 99 Abs. 2 

BetrVG genannten Gründe 
zukommen lassen

Form und Frist eingehalten?

Zustimmung wirksam verweigert

nein

BR muss Unterlagen 
nachfordern

ja

Arbeitgeber darf die Maßnahme 
nach Ablauf der Wochenfrist 

umsetzen

Arbeitgeber darf die Maßnahme 
nicht umsetzen, er kann aber 

versuchen, die Zustimmung vom 
Arbeitsgericht ersetzen zu lassen

Arbeitgeber darf die Maßnahme 
umsetzen

nein

ja

ja

Einberufung BR-Sitzung

§ 99 BetrVG findet nur in Betrieben Anwendung, in denen in der Regel mehr als 20 wahl-
berechtigte Arbeitnehmer beschäftigt sind.


